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 Veröffentlicht am 15.03.1988

Norm

UrhG §78

Rechtssatz

Mißdeutungen sind etwa dann ausgeschlossen, wenn es sich um die Verö2entlichung der Bildnisse von Personen

handelt, die an allgemein zugänglichen Orten oder an Orten aktuellen Geschehens aufgenommen wurden, sofern ihre

Abbildung vom Geschehen nicht zu trennen oder für dessen Darstellung erforderlich ist; dies aber nur unter der

weiteren Voraussetzung, daß die Verö2entlichung der Lichtbilder der Darstellung dieser Orte oder des aktuellen

Geschehens diente.
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